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20.312 s Kt. Iv. SO. Kostendeckende Tarife im Zivilstandswesen

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsräte

Am 29. Mai 2020 haben Sie die erwähnte Standesinitiative bei der Bundesversammlung
eingereicht.

Die beiden Räte haben beschlossen, der Standesinitiative keine Folge zu geben — der
Ständerat am 16. Juni 2021, der Nationalrat am 6. Dezember 2021.

Die in den Räten zur Sprache gelangten Argumente können Sie den beiliegenden
Kommissionsberichten und den Auszügen aus dem Amtlichen Bulletin entnehmen.

Wir bitten Sie, von den Beschlüssen Kenntnis zu nehmen.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren
Kantonsräte, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

ipSb

Beilagen: erwähnt
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Motion CAJ-E.
Etat civil.

CHRONOLOGIE

20.312

Initiative döposöe

Gestaltung der Gebühren
im Zivilstandswesen

Amnagement des emoluments

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 16.06.21

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 06.12.21

Standesinitiative Solothurn.
Kostendeckende Tante
im Zivilstandswesen

par le canton de Soleure.
Etat civil. Les emoluments
dolvent couvrir les coüts

Vorprüfung — Examen pr6alable

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 16.06.21 (VORPRÜFUNG - EXAMEN PRALABLE)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 06.12.21 (VORPRÜFUNG - EXAMEN PRALABLE)

Antrag Aeschi Thomas
Ablehnung der Motion
Schriftliche Begründung
Der Bund legt die Gebührentarife für die Beurkundungsverfahren im Zivilstandswesen fest. Diese Beurkundung
von Zivilstandsereignissen — z. B. Kindsanerkennungen, Eheschliessungen, Namenserklärungen — führen die
Behörden in den Kantonen durch. Die Motion. 21 .3024 nimmt die Argumentation der Standesinitiative So
lothurn 20.312, ‘Kostendeckende Tarife im Zivilstandswesen“, auf, wonach ‘die durch den Bund festgelegten
Gebührentarife weit unter den tatsächlichen Kosten der Verwaltungsverfahren im Zivilstandswesen“ liegen wür
den. Diese Aussage trifft insbesondere auf jene Zivilstandsämter zu, die die Kostenseite nicht im Griff haben.
Viele Zivilstandsämter in der Zentral- und Ostschweiz haben die Kostenseite jedoch im Griff und lehnen ent
sprechend eine Gebührenerhöhung ab. Die SVP setzt sich grundsätzlich gegen die zunehmende Belastung

CHRONOLOGIE
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Antrag der Kommission
Annahme der Motion
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der Bevölkerung mit Steuern, Abgaben und Gebühren zur Wehr. Da es keinen Grund gibt, die Gebühren im
Zivilstandswesen zu erhöhen, beantragt die SVP konsequenterweise auch diese Motion zur Ablehnung.

Proposition de la commission
Adopter la motion

Proposition Aeschi Thomas
Rejeter la motion

Präsidentin (Kälin Iröne, Präsidentin): Sie haben einen schriftlichen Bericht der Kommission zu den beiden
Geschäften erhalten. Die Kommission und der Bundesrat beantragen, die Motion 21 .3024 anzunehmen. Herr
Aeschi beantragt die Ablehnung der Motion.

Abstimmung — Vote
(namentlich — nominatif; 21 .3024/24232)
Für Annahme der Motion ... 113 Stimmen
Dagegen ... 39 Stimmen
(2 Enthaltungen)

Präsidentin (Kälin Iröne, Präsidentin): Die Kommission beantragt ohne Gegenstimme, der Standesinitiative
20.312 keine Folge zu geben.

Der Initiative wird keine Folge gegeben
II n‘est pas donn6 suite l‘initiative

20.312
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20.312 s Kt. Iv. SO. Kostendeckende Tarife im Zivilstandswesen

21.3024 s Mo. Ständerat (RK-SR). Gestaltung der Gebühren im Zivilstandswesen

Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 19. November 2021

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates (RK-N) hat die beiden titelerwähnten Geschäfte
an ihrer Sitzung vom 19. November 2021 geprüft.
Die kantonale Initiative 20.312 wurde am 29. Mai 2020 vom Kanton Solothurn eingereicht und
ersucht die Eidgenössischen Räte, die rechtlichen Bestimmungen zu erlassen, damit im
Zivilstandwesen kostendeckende Gebühren verrechnet werden können.
Die am 22. Februar 2021 von der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-S)
eingereichte und am 16. Juni 2021 vom Ständerat angenommene Motion 21 .3024 beauftragt den
Bundesrat, die Kostenstruktur im Zivilstandswesen zu überprüfen und die Tarife derart zu gestalten,
dass die Kantone im Bereich des Zivilstandswesens einen besseren Kostendeckungsgrad erreichen
können.

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt ohne Gegenstimme, der kantonalen Initiative 20.312 keine Folge zu
geben und die Motion 21.3024 anzunehmen.

Berichterstattung: schriftlich (Kat. V)

Inhalt des Berichtes

Im Namen der Kommission
Die Präsidentin:

Laurence Fehlmann Rielle

101-05/21 .3024s/RK--CAJ



1 Text und Begründung

1.1 Text

[20.312]
Der Stand Solothurn ersucht die Eidgenössischen Räte, die rechtlichen Bestimmungen zu erlassen,
damit im Zivilstandswesen kostendeckende Gebühren verrechnet werden können.

[21.3024]
Der Bundesrat wird damit beauftragt, die Kostenstruktur im Zivilstandswesen zu überprüfen und die
Tarife derart zu gestalten, dass die Kantone im Bereich des Zivilstandswesens einen besseren
Kostendeckungsgrad erreichen können.

1.2 Begründung

[20.312]
Der Bund legt die Gebührentarife für die Beurkundungsverfahren im Zivilstandswesen fest. Diese
Beurkundung von Zivilstandsereignissen - z. B. Kindsanerkennungen, Eheschliessungen,
Namenserklärungen - führen die Behörden in den Kantonen durch. Die Verfahren sind komplexer
geworden, beispielweise als Folge des neuen Namens- und Sorgerechts, welche seit wenigen
Jahren in Kraft getreten sind.
Die durch den Bund festgelegten Gebührentarife liegen weit unter den tatsächlichen Kosten der
Verwaltungsverfahren im Zivilstandswesen. Davon ist nicht nur der Kanton Solothurn betroffen,
sondern alle Kantone. Daher sollen die Eidgenössischen Räte mit einer Standesinitiative
aufgefordert werden, die entsprechenden Bestimmungen anzupassen. Ziel müssen kostendeckende
Tarife sein.

2 Stand der Vorprüfung

Am 22. Januar 2021 hat die RK-S ohne Gegenstimme der kantonalen Initiative 20.312 keine Folge
gegeben und die Kommissionsmotion 21 .3024 verabschiedet. Der Ständerat ist diesen Beschlüssen
am 16. Juni 2021 ohne Gegenstimme gefolgt.

3 Erwägungen der Kommission

Die Kommission ist der Ansicht, dass eine Überprüfung der Gebührenstruktur im Zivilstandwesen
angezeigt ist. Sie hat zur Kenntnis genommen, dass die Arbeiten zur Umsetzung der Motion 21.3024
innerhalb der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und — direktoren (KKJPD) in
Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) bereits in Gang
ist und erachtet deshalb die Motion 21.3024 als das geeignete Mittel, um das Anliegen der
Standesinitiative 20.312 umzusetzen.
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Motion RK-S.
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im Zivilstandswesen

Motion CAJ-E.
Etat civil.
Amnagement des emoluments

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 16.06.21
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 06.12.21
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Standesinitiative Solothurn.
Kostendeckende Tante
im Zivilstandswesen

Initiative dpose
par le canton de Soleure.
Etat civil. Les emoluments
doivent couvrir les coüts

Vorprüfung — Examen praIabIe

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 16.06.21 (VORPRÜFUNG - EXAMEN PRALABLE)

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 06.12.21 (VORPRÜFUNG - EXAMEN PRALABLE)

Bauer Philippe (RL, NE), pour la commission: Tranquillisez-vous, je ne vous referal pas toute l‘histoire des
6moluments et de i‘tat clvii dans notre pays.
Linitiative du canton de Soleure nous invite ä prendre les mesures lgisiatives ncessaires pour corriger le tarif
des moluments en matire d‘tat civil qui ne semble pas couvrir les coüts rels. Votre commission a discut
de cette initiative le 22 janvier dernier. Eile a constat qu9l y avait une ordonnance du Conseil fdral qui
röglait la question. Votre commission a aussi pris acte de la vraisemblable non-couverture des coüts. Eile tient

rappeler que la couverture des coüts et le principe däquivalence en matire dmoiuments signifient quil est
interdit de faire du b6nfice travers les moiuments. Votre Commission rappeile aussi que les ömoluments
d‘tat clvii rpondent souvent des täches dint&t public et que ds lors ii convient de garder une certaine
rserve en matire de coUverture des coüts.
Ds lors, votre commission vous propose de ne pas donner suite ä initiative du canton de Soleure. Par contre,
eile vous propose d‘adopter une motion qui, cette fois, chargera le Conseil fd&aI dexaminer la structure
tarifaire appliquäe au niveau de l‘tat Civil et de dfinir des moluments qui permettent aux cantons de mieux
couvrir leurs coüts dans ce domaine.
C‘est ä l‘unanimit que la commission a pris ces deux dcisions quelle vous propose de soutenir.

Präsident (Kuprecht Alex, Präsident): Mit einem so kurzen Votum habe ich jetzt nicht gerechnet. (Heiterkeit)
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Keller-Sutter Karin, Bundesrätin: Offensichtlich gibt es doch eine gewisse Ermüdung. (Heiterkeit) Ich äus
sere mich zur Motion Ihrer Kommission für Rechtsfragen, nicht zur Standesinitiative; der Bundesrat äussert
sich ja praxisgemäss nicht zu Standesinitiativen. Die Motion verlangt die Uberprüfung der Kostenstruktur im
Zivilstandswesen und eine Neugestaltung der Tarife mit besserem Kostendeckungsgrad.
Der Bundesrat ist zuständig für die Festlegung der Gebühren im Zivilstandswesen. Er hat diese in der Verord
nung über die Gebühren im Zivilstandswesen geregelt. Bund und Kantone sind sich darüber einig, dass die
Zivilstandsgebühren nicht kostendeckend sind.
Natürliche Ereignisse, also Geburten und Todesfälle, sowie Gerichts- und Verwaltungsentscheide, zum Bei
spiel Scheidungsurteile oder Einbürgerungsentscheide, werden gebührenfrei im Personenstandsregister be
urkundet. Das heisst, der damit verbundene Aufwand geht zulasten der Kantone. Dasselbe gilt für die Nach-
beurkundung ausländischer Ereignisse von Schweizerbürgerinnen und -bürgern. Hier gilt eine gesetzliche
Meldepflicht, welche sich nicht mit einer Gebührenpflicht vereinbaren lässt. Die Arbeiten erfolgen daher eben
falls gebührenfrei durch die Kantone. Die meisten anderen zivilstandsamtlichen Tätigkeiten werden ausserdem
nicht nach Zeitaufwand, sondern mit einer Pauschalgebühr abgegolten.
Die Kantone haben bereits die Initiative ergritten und den aktuellen Kostendeckungsgrad und den Aufwand der
einzelnen Geschäfte eruiert. Sie erarbeiten derzeit ein Gebührenmodell zuhanden der KKJPD, mit welchem
der Kostendeckungsgrad erhöht werden soll. Die KKJPD plant, anlässlich der diesjährigen Herbstversammlung
von diesen Arbeiten Kenntnis zu nehmen und eine Diskussion zum weiteren Vorgehen zu führen. Das bedeutet
konkret, dass wir erst im Herbst die konsolidierte Position der Kantone kennen werden.
Ich weise Sie darauf hin, dass bei der Gebührenfestsetzung eine Abwägung zu treffen ist, ob die staatliche
Leistung ausschliesslich im Interesse der Privatperson liegt oder ob auch ein öffentliches Interesse an dieser
staatlichen Leistung besteht. Hier gilt es zu beachten, dass das Personenstandsregister ein öffentliches Regi
ster mit erhöhter Beweiskraft ist. Es gilt als Master-Register für alle Personenregister des Bundes, gerade auch
bezüglich E-Government. Es besteht also ein erhebliches öffentliches Interesse daran, dass die Dienstleistun
gen der Zivilstandsbehörden weiterhin mit hoher Qualität vorgenommen werden. Als wie gross das öffentliche
Interesse zu veranschlagen ist und wie die Finanzierung der zivilstandsamtlichen Aufgaben letztendlich zu
regeln ist, muss politisch ausgemacht werden.
Der Bundesrat beantragt Ihnen, die Motion anzunehmen.

21.3024

Präsident (Kuprecht Alex, Präsident): Die Kommission und der Bundesrat beantragen die Annahme der Moti
on.

Angenommen — Adoptä

20.312

Präsident (Kuprecht Alex, Präsident): Sie haben einen schriftlichen Bericht der Kommission erhalten. Die
Kommission beantragt ohne Gegenstimme, der Initiative keine Folge zu geben.

Der Initiative wird keine Folge gegeben
II n‘estpas donn suite l‘initiative
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20.312 s Kt. Iv. SO. Kostendeckende Tarife im Zivilstandswesen

Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 22. Februar 2021

Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates hat an ihrer Sitzung vom 22. Februar 2021 die
am 29. Mai 2020 eingereichte Standesinitiative des Kantons Solothurn vorgeprüft.

Die Initiative verlangt, dass die rechtlichen Bestimmungen derart angepasst werden, dass die
Kantone im Zivilstandswesen kostendeckende Gebühren verrechnen können.

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt ohne Gegenstimme, der Standesinitiative keine Folge zu leisten.

Berichterstattung: Bauer

Inhalt des Berichtes
1 Text und Begründung
2 Stand der Vorprüfung
3 Erwägungen der Kommission

Im Namen der Kommission
Der Präsident:

Beat Rieder

101-03/20.31 2s/RK--CAJ
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1 Text und Begründung

1.1 Text

Der Stand Solothurn ersucht die Eidgenössischen Räte, die rechtlichen Bestimmungen zu erlassen,
damit im Zivilstandswesen kostendeckende Gebühren verrechnet werden können.

1.2 Begründung

Der Bund legt die Gebührentarife für die Beurkundungsverfahren im Zivilstandswesen fest. Diese
Beurkundung von Zivilstandsereignissen - z. B. Kindsanerkennungen, Eheschliessungen,
Namenserklärungen - führen die Behörden in den Kantonen durch. Die Verfahren sind komplexer
geworden, beispielweise als Folge des neuen Namens- und Sorgerechts, welche seit wenigen
Jahren in Kraft getreten sind.
Die durch den Bund festgelegten Gebührentatife liegen weit unter den tatsächlichen Kosten der
Verwaltungsverfahren im Zivilstandswesen. Davon ist nicht nur der Kanton Solothurn betroffen,
sondern alle Kantone. Daher sollen die Eidgenössischen Räte mit einer Standesinitiative
aufgefordert werden, die entsprechenden Bestimmungen anzupassen. Ziel müssen kostendeckende
Tarife sein.

2 Stand der Vorprüfung

Die Kommission hat die Standesinitiative an ihrer Sitzung vom 22. Februar 2021 vorgeprüft.

3 Erwägungen der Kommission

Die Kommission hat sich von einer Vertretung des Kantons Solothurn darüber informieren lassen,
dass die vom Bundesrat in der Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen (SR
172.042.110) festgelegten Gebühren die tatsächlich anfallenden Kosten der Kantone im
Zivilstandswesen nicht decken. Die Kommission erinnert daran, dass das Kostendeckungs- und
Äquivalenzprinzip den öffentlichen Gemeinwesen lediglich ein Verbot des Gewinns auferlegt, es
ihnen aber umgekehrt keine Verlustgarantie gewährt. Entsprechend muss die Gestaltung der
Gebühren mitberücksichtigen, dass die meisten Dienstleistungen im Zivilstandswesen auch im
öffentlichen Interesse erbracht werden und nicht nur einem Bedürfnis von Privaten entsprechen. Die
Kommission anerkennt jedoch die Notwendigkeit einer regelmässigen Überprüfung der
Gebührenstruktur und hat deshalb entschieden, dem Bundesrat das Anliegen der Standesinitiative in
Form einer inhaltlich vergleichbaren Kommissionsmotion (21.3024) zu unterbreiten.
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